
Der Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt und Verkehr nimmt die Ausführungen zur Kenntnis 
und beauftragt die Verwaltung, zwecks Realisierung des von der Bewertungskommission 
empfohlenen Entwurfes in Gespräche mit den (zukünftigen) Eigentümern einzusteigen. 
 


